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Aus Gemeinderat und Verwaltung
Personelles

Am 1. März trat Demetrio Meillaud 
seine Stelle bei den Sozialen Diensten 
an, er ersetzt Angie Weber, welche uns 
per 31. Januar verliess. Wir heissen 
Demetrio Meillaud herzlich willkom-
men in unserem Verwaltungsteam. Bei 
den Bädern kommt es ebenfalls zu einer 
personellen Veränderung. Andreas Ber-
ger und Cornelia Meier sind per Ende 
Februar ausgetreten. Dafür startet Ma-
rina Laukötter per 1. Mai in unserem 
Bäderteam. Durch diese Veränderung 
bleibt eine bisherige Vollzeitstelle un-
besetzt. Dank getätigten Anpassungen 
in der Organisation, kann das übrigblei-
bende Teilzeitpensum mittels Aushilfen 
abgedeckt werden.

Reinigung der Büroräumlichkeiten
Im Zuge der laufenden Kostenopti-

mierungen und im Sinne des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses wurde 
die Auslagerung der Reinigung der Bü-
roräumlichkeiten geprüft. Dabei zeigte 
sich, dass viele Gemeinden in der Region 
diesen Schritt bereits vollzogen haben 
und mit dem Resultat sehr zufrieden 
sind. Nach der Prüfung von verschie-
denen Varianten kam der Gemeinderat 
zum Schluss, der Firma FEMO Gebäu-
dereinigung GmbH den Auftrag für die 
Reinigungsarbeiten zu vergeben. Die 
Anpassungen erfolgen per 1. Juli.

Sanierung Weiern, dritte Etappe
Das aufgrund der eingegangenen 

Einsprachen überarbeitete Projekt 
liegt ab dem 5. März nochmals für 20 
Tage öffentlich auf. Unter dem Vorbe-
halt der Projektgenehmigung hat der 
Gemeinderat die Tiefbau- und Inge-
nieurarbeiten vergeben. Der Zuschlag 
für die Tiefbauarbeiten ging an die 
Firma Toldo AG, Rickenbach und die 
ITK Planungen GmbH, Aadorf erhielt 
den Auftrag für die Ingenieurarbeiten. 
Der geplante Baustart wäre April, die-
ser könnte sich aufgrund von erneuten 
Einsprachen jedoch verzögern.

Fussgänger-Schutzinsel 
Wittenwilerstrasse

Die Fussgänger-Schutzinsel an 
der Wittenwilerstrasse im Bereich des 
Freibads ist beschädigt und soll des-
halb erneuert werden. Da die Witten-
wilerstrasse eine Kantonsstrasse ist, 
übernimmt das kantonale Tiefbauamt 
die Projektleitung. Bei der Sanierung 
werden die aktuellen Normen des kan-
tonalen Tiefbauamts angewendet, wes-

halb eine Verbreiterung des bestehen-
den Strassenrands erfolgt. Zudem 
soll die Geometrie der Zufahrt zum 
Freibad optimiert werden. Auf beiden 
Strassenseiten erfolgt zudem eine Ver-
besserung in den Bereichen Sicherheit 
und Begehbarkeit. Die Arbeiten sollen 
noch vor dem Start zur Freibadsaison 
2021 erfolgen. Die Gesamtkosten des 
Projekts betragen 214 800 Franken, 
wovon die Gemeinde Aadorf 49 930 
Franken übernehmen muss.

Kanalisationsanschluss
Wittershausen

Im Gebiet Wittershauserstrasse, 
ausserhalb des Baugebiets, sind ver-
schiedene Gebäude nicht an die öf-
fentliche Kanalisation angeschlossen. 
Im Rahmen der Überarbeitung des 
Generellen Entwässerungsprojekts 
konnte mit allen betroffenen Eigen-
tümern eine einvernehmliche Lösung 
gefunden werden. Die Kosten für die 
Hauptleitung werden von der Ge-
meinde übernommen, die jeweiligen 
Hausanschlüsse müssen die Gebäude-
eigentümer fi nanzieren. In Absprache 
mit den involvierten Grundeigentü-
mern hat der Gemeinderat die Tief-
bau- und Ingenieurarbeiten vergeben. 
Die Firma Lüthi Landmaschinen, 
Affeltrangen führt die Tiefbauarbei-
ten aus, die Wälchli Agro, Brittnau 
installiert die nötigen Pumpschächte 
und die ITK Planungen GmbH, Aa-
dorf zeichnet sich für die Ingenieur-
arbeiten verantwortlich. Der Baustart 
fi ndet noch in diesem Frühling statt.

Sanierung Rüedimoosstrasse Etten-
hausen

Die Rüedimoosstrasse ist eine ehe-
malige Flurstrasse und aktuell bis zum 

Ende der Bauzone mit einem Schwarzbe-
lag versehen. Dieser Ausbau genügt für 
die Erschliessung der geplanten Reihen-
häuser nicht und die Strassenentwässe-
rung muss neu geregelt werden. Zudem 
muss gemäss kantonalen Vorgaben die 
Ein- und Ausfahrt in die Tänikoner-
strasse verbreitert werden. Dieses Projekt 
liegt vom 5. bis 24. März öffentlich auf.

Renaturierung Dorfbach 
Ettenhausen, 3. Etappe
Nach der erfolgreichen Umsetzung 
der ersten beiden Etappen, wird beim 
Dorfbach Ettenhausen nun auch der 
Abschnitt von der Tänikonerstrasse 
bis zur Einmündung in die Lützelmurg 
renaturiert. Dabei werden die gestell-
ten Anforderungen des Hochwasser-
schutzes umgesetzt. Die Vernehmlas-
sung bei den kantonalen Fachstellen 
zeigt, dann ein sinnvolles und gutes 
Projekt vorliegt. Die Unterlagen liegen 
vom 5. bis 24. März ö ffentlich auf.
 �

Unsere neue Homepage geht online!
Wir freuen uns Ihnen unsere Home-
page im neuen Erscheinungsbild 
präsentieren zu können. Der Inter-
netauftritt der Gemeinde Aadorf im 
neuen, frischen Design gestaltet sich 
übersichtlich und bietet allen Inte-
ressierten umfangreiche Informa-
tionen. Das neue responsiv Design 
ermöglicht es, alle unsere Inhalte 
auf den jeweiligen Endgeräten op-
timal anzuzeigen. In den Rubriken 
«Vereine» und «Veranstaltungen» 
fi nden Sie neu die beiden Links 
«Der Verein.ch» und «Die Veran-

staltung.ch» der Linden-Grafi k AG.
Jeder Verein hat die Möglichkeit, 
seine Infos mit einem eigenen kosten-
losen Login unter «Der Verein.ch» zu 
erfassen und selber zu bewirtschaf-
ten. Mittlerweile verzeichnet «Der 
Verein.ch» über 30 000 eingetragene 
Vereine. Die jetzige Rubrik Vereine 
bleibt vorerst bestehen, wird aber von 
uns nicht mehr bewirtschaftet und 
per 31. Dezember 2021 eingestellt. 
Vorzugsweise erfassen Sie deshalb 
Ihren Verein bereits jetzt unter «Der 
Verein.ch».

Mit dem Veranstaltungsportal «Die 
Veranstaltung.ch» fi nden Sie rasch 
und bequem das passende Konzert, 
Theater oder Gästeprogramm in 
Ihrer Umgebung. Zudem haben Sie 
auch hier die Möglichkeit Ihre eigene 
Veranstaltung zu erfassen und erhö-
hen damit den Bekanntheitsgrad so-
wie die Teilnehmerzahl.
Haben Sie Rückmeldungen zur neuen 
Homepage? Wir freuen uns darüber 
und wünschen Ihnen viel Spass beim 
Erkunden unserer Website.
 �

Mal mir meine Decke!
WINTER-AKTION

Wir strecken uns für Sie an die Decke. 
Denn wenn wir bei Ihnen die Wände streichen, dann 
streichen wir die Decke gleich noch GRATIS mit.

Schefer+Partner AG 
8355 Aadorf  I  Tel. 052 365 24 24  I  www.schefer-partner.ch

Premium Economy Green

Premium Economy Green

Châtelstrasse 3 · 8355 Aadorf · 079 124 30 77
info@naturpraxis-buchs.ch · www.naturpraxis-buchs.ch

Öffentliche Planauflage
Bauprojekt:  Sanierung Fussgängerschutzinsel Freibad 

(Kantonsstrasse H 466.1)

Die Pläne des Strassenprojektes liegen öffentlich auf.

Auflagefrist: 5. März – 24. März 2021

Auflageort:  Gemeinde Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
Foyer 1. Stock, während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.

Während der öffentlichen Auflagefrist kann gegen das Strassenprojekt schriftlich und be-
gründet beim Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld,  
im Sinne von § 21 des Gesetzes über die Strassen und Wege, Einsprache erhoben werden.

Aadorf, 17. Februar 2021 Der Gemeinderat

Öffentliche Planauflage
Gestützt auf § 21 des kantonalen Gesetzes über Strassen und Wege vom 14.09.1992, 
die Beitrags- und Gebührenordnung der Politischen Gemeinde Aadorf vom 23.04.2003 
und ge-mäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Februar 2021 wird folgendes Pro-
jekt öffentlich aufgelegt:

Bauprojekt:  Sanierung der Rüedimoosstrasse, Ettenhausen 
Ausführungsprojekt Strassenbau, inkl. Beiträge

Auflagefrist: 5. März – 24. März 2021

Auflageort:  Gemeinde Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
Foyer 1. Stock, während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.

Rechtsmittel:  Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann gegen das Bau-
projekt, während der Auflagefrist beim Gemeinderat Aadorf schriftlich 
und begründet Einsprache erheben.

Aadorf, 17. Februar 2021 Der Gemeinderat

Öffentliche Planauflage
Gestützt auf § 21 des kantonalen Gesetzes über Strassen und Wege vom 14.09.1992, 
die Beitrags- und Gebührenordnung der Politischen Gemeinde Aadorf vom 23.04.2003 
und gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17. Februar 2021 wird folgendes Pro-
jekt öffentlich aufgelegt:

Bauprojekt:  Sanierung Weiern, 3. Etappe 
Trottenstrasse, Aawangerstrasse 
Überarbeitetes Ausführungsprojekt Strassenbau, 
inkl. Beiträge

Auflagefrist: 5. März – 24. März 2021

Auflageort:  Gemeinde Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
Foyer 1. Stock, während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.

Rechtsmittel:  Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann gegen das Bau-
projekt, während der Auflagefrist beim Gemeinderat Aadorf schriftlich 
und begründet Einsprache erheben.

Aadorf, 17. Februar 2021 Der Gemeinderat
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Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!

Anruf genügt 071 944 38 44

Öffentliche Planauflage
Gestützt auf § 18 des kantonalen Gesetzes über den Wasserbau und den Schutz vor 
gravitativen Naturgefahren vom 19. April 2017 sowie § 7 des kantonalen Gesetzes 
zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat vom 08.04.1992 und Beschluss 
des Gemeinderates vom 17. Februar 2021 – unter Vorbehalt der Projektgenehmigung 
durch das Baudepartement – wird öffentlich aufgelegt:

Wasserbauprojekt: Dorfbach Ettenhausen:  
 Sanierung km 0.0 (Mündung Lützelmurg) – km 0.170  
 (Tänikonerstrasse), Hochwasserschutz

Eingriff in Naturobjekte: Naturobjekt 22.04 (Fliessendes Gewässer Ettenhausen) und  
 Naturobjekt 22.05 (Fliessendes Gewässer Buechwis), 
 Anpassung und Aufwertung im Rahmen des  
 Wasserbauprojektes

Auflagefrist: 5. März – 24. März 2021

Auflageort: Gemeinde Aadorf, Gemeindeplatz 1, 8355 Aadorf 
 Foyer 1. Stock, während den Öffnungszeiten der  
 Gemeindeverwaltung.

Rechtsmittel:  Während der Auflage kann jedermann, der ein schutz- 
würdiges Interesse nachweist, beim Forstamt TG,  
Spannerstrasse 29, 8510 Frauenfeld (Rodungsgesuch) oder 
beim Gemeinderat Gemeinde Aadorf, Gemeindeplatz 1,  
8355 Aadorf (Eingriff in Naturobjekt) schriftlich und  
begründet Einsprache erheben.

Aadorf, 17. Februar 2021 Der Gemeinderat

Gräberräumung

Auf den Friedhöfen der Gemeinde Aadorf ist die Grabesruhe für folgende Gräber 
abgelaufen:

Katholischer Friedhof Aadorf
Erdbestattungsgräber 
Beisetzungen von Dezember 1999 bis Oktober 2000

inklusive spätere Urnenbeisetzungen in diesen Gräbern

Katholischer Friedhof Tänikon
Erdbestattungsgräber
Beisetzungen von Januar 1999 bis Januar 2001

inklusive spätere Urnenbeisetzungen in diesen Gräbern

Evangelischer Friedhof Aadorf
Urnenreihengräber
Beisetzungen von April 2000 bis Dezember 2000

inklusive spätere Urnenbeisetzungen in diesen Gräbern

Urnenwand
Beisetzungen von Oktober 1994 bis Februar 2001

Evangelischer Friedhof Aawangen
Erdbestattungsgräber
Beisetzungen von Oktober 1985 bis Dezember 1999

inklusive spätere Urnenbeisetzungen in diesen Gräbern

Die betroffenen Grabreihen sind ab Mitte März 2021 auf den Friedhöfen 
entsprechend gekennzeichnet (Tafel).

Die Räumung der Gräber erfolgt ab Mitte Mai. Die Angehörigen können Grabsteine 
und Grabschmuck bis am 9 . Mai 2021 entfernen. Nach Ablauf dieser Frist wird über 
den nicht abgeholten Grabschmuck verfügt und die vollständige Räumung dieser 
Gräber angeordnet.

Für weitere Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Aadorf, Mirella Capassi, 052 368 48 05, 
mirella.capassi@aadorf.ch

Friedhofverwaltung Aadorf

Informationen zur individuellen 
Prämienverbilligung 2021

Die Kantone gewähren Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 
eine individuelle Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenversicherung. 

Die Antragsformulare wurden Ende Februar 2021 versendet.

Grundsatz
Die Prämienverbilligung wird Per-

sonen ausgerichtet, die bei einem vom 
Bund anerkannten Krankenversiche-
rer die obligatorische Krankenpfl e-
geversicherung abgeschlossen haben 
und die am 1. Januar des Jahres ihren 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt im Kanton Thurgau hatten. 
Nach diesem Stichtag Geborene sowie 
aus dem Ausland oder einem anderen 
Kanton zuziehende Personen sind erst 
im Folgejahr bezugsberechtigt.
Für die Berechnung der Prämienver-
billigung ist grundsätzlich die proviso-
rische Steuerrechnung 2020 per Stich-
tag 31. Dezember 2020 massgebend. 
Für quellensteuerpfl ichtige Personen 
ist das in der Schweiz effektiv erzielte 
Einkommen (Bruttoerwerbseinkom-
men) massgebend.

Antragsverfahren
Die Gemeinden ermitteln die be-

zugsberechtigten Personen aufgrund 
der provisorischen Steuerdaten und 
stellen diesen ein Antragsformular 
zu. Das Formular ist von den betrof-
fenen Personen zu überprüfen, zu 
unterschreiben und wenn nötig zu be-
richtigen oder ergänzen. Falls die auf 
dem Antragsformular aufgedruckte 
Krankenkasse nicht mehr stimmt 
oder keine aufgedruckt ist, benötigt 
die Krankenkassen-Kontrollstelle 
zwingend die Kopie der Krankenkas-
senpolice des aktuellen Jahres.
Das unterzeichnete Formular ist in-
nert 30 Tagen, spätestens jedoch bis 
zum 31. Dezember 2021 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der Wohn-
gemeinde einzureichen. Falls der An-
trag nicht oder nicht fristgerecht ein-
gereicht wird, entfällt der Anspruch. 
Eine Neubemessung ist in diesen Fäl-
len ausgeschlossen.

Änderungen ab 2020
Für Personen, die ein steuerbares 

Vermögen ausweisen, wird ab den Jahr 
2020 keine Prämienverbilligung mehr 
entrichtet. Dies gilt ebenfalls für Kin-
der, deren Eltern ein steuerbares Ver-
mögen ausweisen.
Zudem gibt es für Kinder nicht mehr 
zwei Ansätze, sondern nur noch einen 
in der Höhe von 80 Prozent  der kanto-
nalen Durchschnittsprämie.

Neubemessung/Neubeurteilung
Wurde im Vorjahr nicht automa-

tisch ein Antragsformular zugestellt, re-
spektive bestand kein Anspruch, kann 
die betroffene Person innert 30 Tagen 
seit Rechtskraft der Steuer-Schluss-
rechnung oder der Tarifkorrektur eine 
Neubemessung verlangen. Ebenfalls 
kann eine Neubemessung verlangt 
werden, wenn sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse so verändert haben, dass 
ein anderer Ansatz zur Anwendung 
kommen würde. Differenzbeträge von 
weniger als 30 Franken werden nicht 
ausbezahlt. Wird die Frist verpasst, ver-
fällt ein allfälliger Anspruch. 

Die Neubemessung ist bei der Kran-
kenkassen-Kontrollstelle der Wohnge-
meinde innert der obgenannten Frist 
zu beantragen. Es sind dafür die Kran-
kenkassenpolice des betreffenden Jah-
res und die dazugehörige Schlussrech-
nung der Steuern vorzuweisen.

Auszahlung
Die Auszahlung erfolgt frühestens 

Anfangs Juli und direkt an den zu-
ständigen Krankenversicherer. Eine 
Direktauszahlung an die bezugsbe-
rechtigte Person ist nicht möglich. 

Weitere Informationen
Sollten Sie keinen Antrag erhalten 

haben und sind der Meinung, dass Sie 
zum Bezug der Prämienverbilligung be-
rechtigt sind, oder ist Ihnen etwas zum 
Antragsverfahren unklar, dann melden 
Sie sich bitte bei der Krankenkassen-
kontrollstelle Ihrer Wohngemeinde. 
Weitere Informationen erhalten Sie zu-
dem unter www.gesundheit.tg.ch.

 Ihre Krankenkassen-

 Kontrollstelle Aadorf �

Erwachsene

Einfache Steuer zu 100 Prozent in 
Franken

Prämienverbilligung 2021
in Franken

bis 400.00 2304.00

bis 600.00 1728.00

bis 800.00 1152.00

Kinder (Jahrgänge 2003 bis 2020) 

Einfache Steuer zu 100 Prozent in 
Franken

Prämienverbilligung 2021
in Franken

bis 1600.00 1002.00

Ansätze Prämienverbilligung 2021

20 Jahre Aaheim – Elif Tekin
Herzlichen Glückwunsch zum 
20-jährigen Dienst-Jubiläum!
Seit nun mehr 20 Jahren arbeitet 
Elif Tekin mit einem 100 Prozent-
 Pensum im Alterszentrum Aaheim. 
Als SRK-Pfl egehelferin pfl egt und 
betreut sie unsere Bewohnenden 
mit sehr viel Engagement. Mit ihrer 
fröhlichen und aufgestellten Art ist 
sie sowohl für die Bewohnenden als 
auch für ihre Arbeitskolleginnen 
und -kolllegen eine grosse Bereiche-
rung. Wir schätzen es sehr, dass Elif 
Tekin zu unserem Team gehört.
Wir danken Elif Tekin herzlich für 
ihren grossen Einsatz und die tolle 

Zusammenarbeit. Für die Zukunft 
wünschen wir ihr Gesundheit, Glück 
sowie weiterhin viel Spass und Elan 
bei der Arbeit.

Geschäftsleitung und 

Mitarbeitende des 

Alterszentrum Aaheim �

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!
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Aadorf liegt im Städtedreieck Winterthur-Wil-Frauenfeld. Rund 9200 Menschen 
leben in unserer Gemeinde. Wir suchen per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung 
eine/n

Sachbearbeiter/in Finanzen (60 %) 
Ihre Aufgaben

• Kreditoren- und Debitorenbewirtschaftung
• Mithilfe in der Finanzbuchhaltung
• Lehrlingsausbildung im Bereich Finanzen
• Stellvertretung des Leiters Finanzen

Ihr Profi l

• Kaufmännische Grundausbildung
• Einige Jahre praktische Erfahrung im Bereich Finanzen
• Vorzugsweise Kenntnisse HRM2
• Flexibilität und Belastbarkeit
• Selbständige und effi ziente Arbeitsweise

Wir bieten

• Selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Moderne Büroinfrastruktur
• Kollegiales Arbeitsklima
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Spricht Sie diese interessante Aufgabe an? Zögern Sie nicht und senden Sie 
uns Ihre Unterlagen bis zum 31. März 2021 an sandra.kleindl@aadorf.ch

Bei Fragen erteilt Ihnen der Leiter Finanzen, Roger Disch, gerne Auskunft. 
Sie erreichen ihn unter Telefon 052 368 48 71 oder roger.disch@aadorf.ch

113 Jahre alt und voller technischer Raffi nesse
Das Einfamilienhaus in Wallenwil wurde seit 2016 schrittweise saniert und wurde mit moderner Gebäudetechnik ausge-
stattet. Aussen sichtbar sind neben der schönen Fassade nur die Photovoltaikanlage und die Luftwasserwärmepumpe.

Die beiden Besitzer der 113-jäh-
rigen Liegenschaft an der Stations-
strasse in Wallenwil, Heinz Leemann 
und Serge Wohlgensinger haben seit 
dem Kauf der Liegenschaft im 2016 
viel Aufwand betrieben, um ihr Zu-
hause aufzuwerten. Es fi ng mit der 
Renovation des Dachgeschosses an. 
Bald zeigte sich, dass sich die ganze 
Aussenhülle in einem desolaten Zu-
stand befand. So wurde 2020 die Fas-
sade erneuert und das Dach komplett 
ersetzt. Nach Möglichkeit wurde in-
nen wärmegedämmt. «Ein EFH ein-
zurüsten ist teuer, darum haben wir 
uns überlegt, möglichst alles anzuge-
hen, wofür ein Gerüst nötig ist», er-
klärt Heinz Leemann. Damit waren sie 
auch beim Thema Photovoltaikanlage 
angelangt. Die Lebenspartner hatten 
sich zu diesem Zeitpunkt bereits an-
gemeldet für die Beteiligungsanlage 
THURGIE Solar. Doch dann stellte 
sich heraus, dass eine eigene Anlage 
stolze 10 000 kWh pro Jahr liefern 
würde. So entschieden sie sich für die 
eigene Anlage. 30 Panels produzieren 
eine Spitzenleistung von 10.2 kWp, 
was kurz nach der Inbetriebnahme 
durch ideale Witterungsbedingungen 
sogar übertroffen wurde, wie die Be-
sitzer freudig berichten.

Der Angebots-Dschungel
Was sie vergeblich suchten, war ein 

Konzept, das Solaranlagen in Verbin-
dung mit einer Luft-Wasser-Wärme-
pumpe als Heizanlage ganzheitlich 
angeht. Heinz Leemann ist als System- 
und Elektroingenieur technisch versiert 
und stellte fest: «Dieses Zusammenspiel 
fehlt und für uns als Laien auf diesem 
Gebiet war es schwierig, die Leistung, 
Kompetenz und den Preis der zahlrei-
chen Anbieter richtig einzuschätzen.» 
Sie suchten den Rat des THURGIE 
Energieberaters Michael Scheurer. Bei 
der kostenlosen Erstberatung von einer 
Stunde fand eine Begehung des Gebäu-
des sowie ein Beratungsgespräch statt. 
Der Berater beantwortete die Fragen zu 
möglichst fl exiblen Lösungen und half 
die Vor- und Nachteile der Systeme und 
Anbieter darzulegen. «Die unabhän-
gige Beratung hat unseren Entscheid 
vereinfacht», ist Heinz Leemann über-
zeugt und ergänzt: «Der Erfahrungs-
austausch war wichtig und der grosse 
Erfahrungsschatz unseres Beraters hat 
uns sehr geholfen.»

Die Schatzkammer
Im Technikraum wird das Aus-

mass der energetischen Modernisie-
rung des Gebäudes am besten sicht-
bar. Der grosse Kellerraum wurde 
komplett saniert und zum Technik-
raum umfunktioniert. Er beherbergt 
die neue Elektroverteilung, den Wech-
selrichter mit einem Batteriespeicher 

und einen 950-Liter-Pufferspeicher 
für den auf dem Dach erzeugten Solar-
strom, die Heizverteilung und einen 
Boiler, der ebenfalls durch die Luft-
Wasser-Wärmepumpe beheizt wird. 
Sie steht seitlich neben dem Gebäude. 
Lange Jahre sorgte eine Gasheizung 
und ein Elektroboiler für Wärme und 
warmes Wasser im Haus. Besonders 
für Heinz Leemann ist der Technik-
raum wie eine Schatzkammer. Auf 
seinem Smartphone überwacht und 
dirigiert er die Energie. Wie sich zeigt, 
ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe der 
grösste Verbraucher. Zwar fl iessen et-
liche kWh ins Netz zurück, aber das 
Motto ist klar: «Wir wollen möglichst 
viel von unserer Energie selber nutzen 
und warten darauf, dass auch Fahr-
zeuge zu Speicher werden.» 

Investition in die Nachhaltigkeit
«Der ökologische Gedanke war 

entscheidend für die Sanierung unse-
res Hauses. Der fi nanzielle Anreiz 
ist schön, aber nicht massgebend», 
sind sich Heinz Leemann und Serge 
Wohlgensinger einig. Die Bausumme 
kommt ab 2016 gerechnet auf 190 000 
Franken. Rund 30 000 Franken wur-
den für die Solaranlage und den Bat-
teriespeicher investiert. Diesen Wert 
werden die Subventionsbeiträge vor-
aussichtlich ausgleichen.

Claudia Schreiber �

Das Objekt
EFH Baujahr 1907, genutzt als 
Wohnhaus mit wechselnder gewerb-
licher Nutzung des Untergeschosses

Bisherige Sanierungen
um 1928 und 1955

Aktuelles Projekt
seit 2016: Renovation DG, Sanierung 
Gebäudehülle und neue Gebäude-
technik 2020

THURGIE Energieberatung
Kostenlose Erstberatung im Wert 
vom 250 Franken

Das sanierte Gebäude in Wallenwil ist 
113 Jahre alt und technisch auf dem 
neusten Stand.

Ein grosser Raum für die Technik 
(v.l. Heizverteilung, Solaranlage mit 
Speicherbatterie und Elektroverteilung)

Heinz Leemann im unrenovierten Teil 
des Kellers beim Einspeisungskasten der 
Solarenergie.

Der technisch interessierte Hausbesitzer 
Heinz Leemann ist überzeugt. Die Luft-
wasser-Wärmepumpe arbeitet zuverlässig 
und leise.

Das EW Aadorf stellt ein weiteres Gebiet auf das 
intelligente Messystem «Smart Meter» um

Stromkunden des EW Aadorf erhalten ein intelligentes Messystem, sogenannte 
«Smart Meter». Das EW Aadorf setzt weitere intelligente Smart Meter Zähler im 

Versorgungsgebiet Guntershausen und Maischhausen ein. Ab dem 1. März werden die 
Arbeiten im Rolloutgebiet starten. Bis das gesamte Versorgungsgebiet des EW Aadorf 

mit Smart Metern ausgerüstet ist, dauert es allerdings noch einige Jahre.

Notwendigkeit
Im Rahmen der von der Stimm-

bevölkerung angenommenen Ener-
giestrategie 2050 schreibt die Strom-
versorgungsverordnung vor, dass 80 
Prozent der Messeinrichtungen für 
Elektrizität Ende 2027 mit intelligen-
ten Messsystemen ausgerüstet sein 
müssen.

Nutzen
Der fl ächendeckende Einsatz von 

«Smart Metern» stellt eine wichtige 
Voraussetzung dar, um die Energie-
ströme im Stromnetz besser nachvoll-
ziehen und die erforderliche Kapazität 
der Stromleitungen präziser berech-
nen zu können. «Smart Meter» unter-
stützen ein stabiles Stromnetz und 
eine zuverlässige Stromversorgung. 
Des Weiteren erhalten die Kunden 
jederzeit Transparenz über ihren ef-
fektiven Energieverbrauch und somit 
wichtige Anhaltspunkte zur Energie 
und Kostenoptimierung. Die Ab-
lesung des Strom- und Wasserver-
brauchs erfolgt schneller und effi zi-
enter als bei herkömmlichen Zählern. 
Es sind keine Ablesetermine und keine 
Selbstablesungen mehr nötig.

Ablauf
Bezüglich des Termins und kon-

kreten Ablaufs werden Sie rechtzeitig 
durch das EW Aadorf schriftlich in-

formiert. Die Arbeiten der Spezialis-
ten beanspruchen vor Ort ein bis zwei 
Stunden. Die Kosten für den Wechsel 
des Zählers werden durch das EW Aa-
dorf getragen. Mit dem Smart Meter 
Zähler werden neu die Akontorech-
nungen durch quartalsweise Abrech-
nungen auf Basis des effektiven Ver-

brauchs ersetzt. Durch die Einführung 
eines zukünftigen digitalen Kunden-
portals, werden die Kunden mit Smart 
Meter zusätzlich die Gelegenheit er-
halten, jederzeit den effektiven Ener-
gieverbrauch einzusehen und zusätz-
liche Services zu nutzen.
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